
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/5/9 7Ob76/74,
5Ob119/01p

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1974

Norm

VersVG §74 Abs2

Rechtssatz

Die Vermutungsregelung des § 74 Abs 2 VersVG gilt nur im Verhältnis zwischen dem Abschluß als Vertreter für einen

anderen und dem Abschluß im eigenen Namen für fremde Rechnung. Die Vermutung spricht in diesem Fall nicht für

die Stellvertretung, sondern für die Versicherung im eigenen Namen und für fremde Rechnung.

Entscheidungstexte

7 Ob 76/74

Entscheidungstext OGH 09.05.1974 7 Ob 76/74

Veröff: EvBl 1975/47 S 97 = VersR 1975,747

5 Ob 119/01p

Entscheidungstext OGH 23.10.2001 5 Ob 119/01p

Auch
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